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Öffentliche Bekanntmachung 

Änderung von Nutzungsarten in der Gemeinde Maulburg  
Gemarkung Maulburg 

I. 

Der Fachbereich Vermessung & Geoinformation des Landratsamts Lörrach hat in den Fortfüh-
rungsnachweisen 2018/20; 2019/2; 2019/4; 2019/5; 2019/8 und 2019/14 der Gemarkung Maul-
burg Änderungen von Nutzungsarten und Wirtschaftsarten in das Liegenschaftskataster über-
nommen und dem Grundbuchamt Villingen-Schwenningen mitgeteilt. 
Von den Änderungen ist ein Großteil aller landwirtschaftlich genutzten Flurstücke auf der Ge-
markung Maulburg betroffen. 

II. 

Die Eigentümer der betroffenen Flurstücke können auf Verlangen Auszüge aus dem Fortfüh-
rungsnachweis erhalten. 

III. 

Das Liegenschaftskataster ist der Nachweis über alle Flurstücke und Gebäude und amtliches 
Verzeichnis der Grundstücke im Sinne von § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung. Das Liegen-
schaftskataster ist von den Vermessungsbehörden nach § 1 Vermessungsgesetz (VermG) zu 
führen und nach § 4 VermG durch die Übernahme von Veränderungen auf dem Laufenden zu 
halten. 
 
Das Landratsamt Lörrach, Fachbereich Vermessung & Geoinformation ist zu weiteren Auskünf-
ten gerne bereit. Tel. 07621 410 - 4121, Herr Rausch  
 
 
 
 
 
Lörrach, 24.06.2019 

 
Landratsamt Lörrach 
gez. Hans Trinler 
Leitender Fachbeamter Vermessung 
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